
KREISJÄGERSCHAFT DUISBURG e.V.

im Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Schulungsvertrag

zum Vorbereitungslehrgang auf die Jägerprüfung 2025

Zwischen dem Lehrgangsteilnehmer

Anrede Akad. Grad/Titel

Vorname(n)

Nachname geborene(r)

PLZ, Ort, Straße, Nr.

Geburtsort Geb. Tag

Beruf Staatsangeh.

Telefon Fax

E-Mail Mobil

nachstehend Teilnehmer genannt, und der

Kreisjägerschaft Duisburg e.V. im Landesjagdverband NRW e.V.,

Geschäftsstelle: 47475 Kamp-Linfort, Möhlenkampstraße 3c,

nachstehend KJS Duisburg genannt,  vertreten durch den Vorstand,  wird  folgender  Schulungsvertrag geschlossen, 

deren Annahme durch die KJS Duisburg durch Übersendung einer Vertragskopie bestätigt wird.

Die KJS Duisburg verpflichtet sich, theoretische und praktische Unterrichte gemäß Ausbildungsrahmenplan des 

Landesjagdverbandes NW e. V. in folgenden Bereichen anzubieten und durchzuführen:

 Kenntnisse der Tierarten, Wildbiologie, Wildhege und Naturschutz,

 Jagdbetrieb, waidgerechte Jagdausübung, Jagdhundewesen, Behandlung des erlegten Wildes, 

Wildkrankheiten,

 Sicherheitsbestimmungen, Grundzüge des Land- und Waldbaus, Wildschadenverhütung,

 Waffentechnik, Führung von Lang- und Kurzwaffen, Handhabung, Gebrauch und Pflege,

 Unfallverhütungsvorschriften,

 Jagdrecht, Grundsätze und wichtige Einzelbestimmungen des Waffenrechts, des Tierschutzrechts, des

 Naturschutz- und Landschaftspflegerechts.

Die KJS Duisburg bietet an verschiedenen Wochenenden zusätzliche Außenveranstaltungen gemäß Unterrichtsplan an,

die ggf. gesondert berechnet werden.

 Waldbegehung,

 Aufbrechen von Schalenwild,

 Besuch der Messe Jagd und Hund in Dortmund,

 Wildbrethygieneschulung „Kundige Person“

Der Teilnehmer nimmt das Angebot der KJS Duisburg an und verpflichtet sich zu einer konstruktiven und aktiven 

Zusammenarbeit mit den anderen Lehrgangsteilnehmern und den Schulungsbeauftragten und zur regelmäßigen 

Teilnahme an den Schulungen. Verhinderungen sind anzuzeigen. Der Teilnehmer verpflichtet sich ebenfalls, die 

Mitgliedschaft bei der KJS Duisburg für die Dauer des Lehrgangs zum jeweils gültigen Mitgliederjahresbeitrag zu 

erwerben und die Gebühr für Schulung und Schießstandnutzung in Höhe von z.Z.

1700,00 € ( in Worten: eintausendsiebenhundert EURO )

bis zur zweiten Woche vor   Lehrgangsbeginn auf das Konto der KJS Duisburg, bei der Stadtsparkasse Duisburg, IBAN   

DE50 3505 0000 0208 0077 99  , kostenfrei einzuzahlen).   In diesem Betrag sind die Kosten für Munition, Exkursionen 

nicht enthalten. Die KJS Duisburg stellt die folgenden Unterrichtsmaterialien kostenfrei zur Verfügung Heintges 

Grundausstattung Print oder Digital für 1 Jahr.
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KREISJÄGERSCHAFT DUISBURG e.V.

im Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Für die Zeit der Schulung stellt die KJS Duisburg eine ausreichende Anzahl Waffen für den Schrotschuss und für den Kugelschuss in 

einem für die Prüfung zugelassenem Kaliber zur Verfügung. Diese Waffen stehen den Teilnehmern auch in der Schießprüfung zur 

Verfügung.

Die Anmeldung auf Zulassung zur Jägerprüfung vor der Unteren Jagdbehörde der Stadt Duisburg, 47051 Duisburg, Königstr. 63-65, 

erfolgt durch den Teilnehmer selbst zu einem späteren Zeitpunkt, über den die KJS Duisburg rechtzeitig informiert.

Sollte die Durchführung der Schulung nach Vertragsabschluss infolge höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen oder aus Gründen, 

die die KJS Duisburg nicht zu vertreten hat, nicht stattfinden, so kann der Teilnehmer hieraus keine Schadenersatzansprüche geltend 

machen, und dieser Vertrag soll als aufgelöst gelten. Die Lehrgangsgebühr wird in diesem Fall in voller Höhe erstattet. Die KJS 

Duisburg bietet an, den Teilnehmer ggf. an eine andere Kreisjägerschaft zu vermitteln, bei der ein neuer Schulungsvertrag 

abgeschlossen werden muss.

Der Teilnehmer hat ein Widerrufsrecht von diesem Vertrag ohne Angabe von Gründen, das innerhalb von zwei Wochen nach 

Vertragsannahme durch die KJS Duisburg in schriftlicher Form per Einwurfeinschreiben an die Geschäftsstelle ausgeübt werden 

muss, und ein Rücktrittsrecht, wobei hier das Anführen von Gründen erwünscht ist.

Ein Rücktritt in schriftlicher Form im ersten Monat seit Beginn des Lehrgangs bewirkt eine Stornogebühr von 600,00 €.

Ein Rücktritt ab dem 2. Monat nach Beginn des Lehrgangs bewirkt eine Kostenpauschale von 900,00 €.

Ein Rücktritt nach dem 4. Monat und insbesondere bei Gründen, die die KJS Duisburg nicht zu vertreten hat, wird in jedem Fall die 

volle Lehrgangsgebühr fällig.

Im Anmeldungsjahr entfällt der Mitglieder-Jahresbeitrag. Dieser wird erst im folgendem Jahr fällig.

Die KJS Duisburg übernimmt keine Haftung für Schäden, die von anderen Kursteilnehmern verursacht werden. Der

Teilnehmer stellt die KJS Duisburg von Schadenersatzansprüchen anderer Kursteilnehmer oder Dritter für vom Teilnehmer 

verursachte Schäden frei.

Die KJS Duisburg haftet nicht für die Beschädigung oder Fehlfunktion der vom Teilnehmer zu den Veranstaltungen mitgebrachten 

Waffen, Ferngläser, Ausrüstungsgegenstände und dergleichen, soweit der Schaden nicht durch einen Angestellten oder 

Lehrbeauftragten der KJS Duisburg schuldhaft verursacht wurde.

Liegen mehr Anmeldungen vor, als für eine ordnungsgemäße Durchführung des Lehrgangs zuträglich ist, kann die KJS Duisburg die 

Anmeldung ablehnen. Die Ablehnung erfolgt schriftlich innerhalb von vier Wochen.

Bild- und Tonaufzeichnungen sind während des Lehrgangs nicht gestattet und führen zum Ausschluss des Teilnehmers vom weiteren 

Unterricht.

Die KJS vermittelt dem Teilnehmer eine sehr gute Vorbereitung auf die Prüfung und lehrt umfassend. Lernen muss der Teilnehmer 

jedoch selbst. Sollte der Teilnehmer aus Gründen, die die KJS Duisburg nicht zu vertreten hat, verschiedentlich Schulungen gem. 

Schulungsplan versäumen und sich daraus ein Nachholproblem ergeben oder sollte er die Prüfung nicht bestehen, bietet die KJS 

Duisburg individuelle Lösungen an (zusätzliche Kosten).

Duisburg, den:

Unterschrift Antragsteller

Von meinem Widerrufs- und Rücktrittsrecht habe ich Kenntnis genommen

Unterschrift Antragsteller

Vorstand KJS Duisburg e.V.

Anlagen: Aufnahmeantrag in die KJS Duisburg
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